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PRAAMBEL

Der Seeclub Sempach wurde am 2. April 1919 gegrundet. Er setzt sich fur die Aus-
ubung, Verbreitung, Verankerung und Entwicklung des Rudersports nach all seinen
Kraften ein. Seine Mitglieder kreieren neue Ideen und sind die Antriebskraft zur Reali-
sierung von Projekten im Sinne des Rudersportes in der Schweiz und auf dem Semp-
achersee im Besonderen.

I. Name und Zweck

Art. 1

NAME
RECHTSFORM
SiTZ

EMBLEM

Art. 2

ZWECK

' Unter dem Namen ,Seeclub Sempach* besteht ein Verein von
unbeschrankter Dauer im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizer-
ischen Zivilgesetzbuches mit Sitz in Sempach (LU).

2 Der Seeclub Sempach ist politisch unabhangig und konfessio-
nell neutral. Er ist Mitglied von Swiss Rowing und kann zur Erfll-
lung seines Zwecks weiteren Organisationen beitreten.

3 Der Seeclub Sempach fiihrt die Flagge rot-weiss-gold-weiss-
rot, waagrecht geteilt. Er hinterlegt bei Swiss Rowing ein in den
Vereinsfarben gehaltenes Muster fur die Bemalung der Ruder-
blatter.

' Der Seeclub Sempach setzt sich fiir das Rudern ein. Er leistet
dabei einen Beitrag fur die Férderung der Lebensqualitat und der
Gesundheit in unserer Gesellschaft.

2 Er fordert das Rudern als Schiiler-, Breiten-, Para- und Leis-
tungssport. Der Verein ist bestrebt, eine geeignete Infrastruktur
anbieten zu konnen.

3 Er pflegt und unterhalt das gesellschaftliche Vereinsleben.

4 Er vertritt seine Interessen gegeniiber der Offentlichkeit, den
Behorden, den Schulen, den Parasport-Organisationen und
Swiss Rowing.

5 Der Seeclub Sempach setzt sich fiir einen gesunden, respekt-
vollen, fairen und erfolgreichen Sport ein. Er lebt Fairplay vor,
indem er dem Gegenuber mit Respekt begegnet, transparent
handelt und kommuniziert. Der Seeclub Sempach anerkennt die
aktuelle «Ethik-Charta» des Schweizer Sports. Er setzt sich fur
einen sorgsamen Umgang mit der Natur und Umwelt des Semp-
achersees ein.

6 Er kann zur Finanzierung des Vereinszwecks wirtschaftliche
Tatigkeiten ausuben.
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Il. Mitgliedschaft

Art. 3

KATEGORIEN

DoOPPEL-
MITGLIEDSCHAFT

Art. 4

AUFNAHME

' Der Seeclub Sempach setzt sich zusammen aus Junioren-,
U26-, Aktiv-, Ehren-, Gast- und Passivmitgliedern.

2 Der Vorstand organisiert das Verfahren der Aufnahmen, Uber-
tritte und Austritte. Er orientiert an der Generalversammlung Uber
die erfolgten Mutationen. Die Generalversammlung beschliesst
Uber die Aufnahmen und den Ausschluss von Mitgliedern.

3 Jede Person kann Mitglied in mehreren Rudervereinen sein.

' Als Mitglied kann aufgenommen werden, wer entweder einen
Ruderkurs besucht hat oder Rudererfahrung mitbringt. Diese Vo-
raussetzungen gelten nicht flr Passivmitglieder.

2 Die Mitgliedschaft ist mittels schriftlichem Beitrittsgesuch unter
Angabe der folgenden Einverstandniserklarungen zu beantra-
gen:

a. Die gesuchstellende Person ist des Schwimmens kun-
dig.

b. Die gesuchstellende Person nimmt zur Kenntnis, dass
der Seeclub Sempach im Schadenfall an Person
und/oder Material jegliche Haftung ablehnt und sie per-
sonlich haftet.

c. Die gesuchstellende Person bestatigt, dass sie Uber eine
Unfall- und Haftpflichtversicherung verfugt, welche fur
allfallige Schaden an Vereinsmaterial, insbesondere Ru-
derbooten, eine ausreichende Deckung aufweist.

d. Die gesuchstellende Person bestatigt, die Vereinsstatu-
ten und -reglemente zur Kenntnis genommen zu haben.

3 Fir Passivmitglieder, Freunde und Gonner reicht ein schriftli-
cher Antrag ohne Einverstandniserklarungen aus.

4 Die spezifischen Voraussetzungen sind in den entsprechenden
Bestimmungen separat geregelt (Art. 7 bis 12 der Statuten).

5 Die Rechte und Pflichten sowie die zugehérigen Beitragssatze
sind in einem separaten Reglement (s. Anhang 1: Reglement
uber die Rechte und Pflichten sowie Beitrage) durch den Vor-
stand zu definieren. Dieses Reglement untersteht der Genehmi-
gung durch die Generalversammlung und bildet als Anhang ei-
nen integrierenden Bestandteil dieser Statuten.
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Art. 5

UBERTRITT

Art. 6

AUSTRITT

VERLUST

AUSSCHLUSS

' Wer einen Wechsel der Mitgliederkategorie anstrebt, reicht dem
Vorstand ein schriftliches Ubertrittsgesuch per Ende des Ver-
einsjahres ein. Voraussetzung fiir einen Ubertritt ist die Erfiillung
der Voraussetzungen fur die beantragte Kategorie.

2 Erreichen Junioren- und U26-Mitglieder das Hochstalter ihrer
Kategorie, so werden sie automatisch auf Ende des Vereinsjah-
res in die nachst hohere Mitgliederkategorie umgeteilt.

' Ein Vereinsmitglied kann mit schriftlicher Erklarung an den Vor-
stand per Ende des Vereinsjahres aus dem Verein austreten.
Aufgelaufene Mitgliederbeitrage werden bis zum Abschluss des-
jenigen Vereinsjahres fakturiert, in welchem das Austrittsschrei-
ben beim Vorstand eintrifft. Der Vorstand kann in Einzelfallen
eine pro-rata-temporis Regelung treffen.

2 Wer mit einem Jahresbeitrag in Riickstand gerat, verliert nach
erfolgloser Mahnung die Mitgliedschaft. Der Vorstand orientiert
daruber an der Generalversammlung, ohne explizite Namens-
nennung.

3 Die Generalversammlung kann ein Mitglied ausschliessen,
wenn

a. die Voraussetzungen der Mitgliedschaft nicht mehr erfullt
sind,

b. absichtlich oder grobfahrlassig die Statuten oder andere
Vereinsrichtlinien missachtet werden,

c. das Ansehen des Vereins geschadigt wird,

d. grob unsportliches Verhalten vorliegt,

e. den finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachgekom-
men wird,

f.  ein anderer wichtiger Grund vorliegt.

4Vor der Beschlussfassung liber den Ausschluss ist das entspre-
chende Mitglied in jedem Falle anzuhdren oder eine schriftliche
Stellungnahme anzufordern.

5 Uber den Ausschluss entscheidet die Generalversammlung in
geheimer Abstimmung mit einfachem Mehrheitsbeschluss der
Anwesenden.

6 Ausschlussantrage sind der Generalversammlung zu traktan-
dieren.
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Art. 7

JUNIORENMITGLIED

Art. 8

U26-MITGLIED

Art. 9

AKTIVMITGLIED

Art. 10

EHRENMITGLIED

Art. 11

GASTMITGLIED

Art. 12

PASSIVMITGLIED

' Die Juniorenmitgliedschaft steht Jugendlichen bis 18 Jahren of-
fen.

2 Dem Antrag ist eine durch den gesetzlichen Vertreter unter-
zeichnete Einverstandniserklarung beizulegen.

Die U26-Mitgliedschaft steht Mitgliedern offen, die zwischen
19 und 25 Jahren alt sind.

Die Aktivmitgliedschaft steht Personen offen, welche das 25. Al-
tersjahr zuriickgelegt haben.

" Auf Antrag des Vorstands kann die Generalversammlung ein-
zelnen Mitgliedern — als Dank flr besondere Verdienste — die
Ehrenmitgliedschaft verleihen.

2 Dem Ehrenmitglied stehen alle Rechte der Aktivmitgliedschaft
zu. Es ist von der Leistung des Vereinsbeitrages befreit, hinge-
gen nicht vom Verbandsbeitrag Swiss Rowing.

3 Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch die General-
versammlung und erfordert eine Zweidrittelmehrheit der anwe-
senden, stimmberechtigten Mitglieder.

Die Gastmitgliedschaft steht Aktivmitgliedern anderer Ruderver-
einen offen. Sie ist auf schriftliches und begrindetes Gesuch hin
beim Vorstand zu beantragen.

Die Passivmitgliedschaft steht naturlichen Personen offen.
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Art. 13

FREUNDE
GONNER
SPONSOREN

' Freunde und Gonner des Seeclubs Sempach unterstiitzen
den Verein ideell und finanziell, ohne eigentliche Vereinsmit-
gliedschaft. Freunde und Gonner kdnnen zusatzlich dem Verein
als Mitglied beitreten.

2 Die Kategorien Freunde und Gonner stehen natlirlichen Perso-
nen offen.

3 Sponsoren unterstiitzen den Seeclub Sempach ideell und finan-
ziell.

4 Die Kategorien Sponsoren steht juristischen Personen offen.

lll. Organisation

Art. 14

VEREINSJAHR

Art. 15

ORGANE

WAHLBARKEIT

ARBEITSGRUPPEN

Statuten des Seeclubs Sempach

' Das Vereinsjahr beginnt jeweils am 1. Januar und endet am
darauffolgenden 31. Dezember.

2 Die Jahresrechnung wird anhand des Vereinsjahres gefiihrt.

' Die Organe des Seeclubs Sempach sind:

a. die Generalversammlung,
b. der Vorstand,
c. die Revisionsstelle.

2 In den Vorstand oder die Revisionsstelle ist jedes stimm- und
wahlberechtige Mitglied des Vereins wahlbar.

3 Zur Erflllung von zeitlich beschrankten Aufgaben oder Projek-
ten kann der Vorstand Arbeitsgruppen einsetzen.



(a) Generalversammliung

Art. 16

ALLGEMEINES

EINLADUNG

BESCHLUSS-
FAHIGKEIT

BESCHLUSS-
FASSUNG

VERFAHREN

STATUTARISCHE
ANTRAGE

VORSITZ

PROTOKOLL

STIMMENZAHLER

' Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins.

2 Die ordentliche Generalversammlung ist innerhalb von drei Mo-
naten nach Ende des Vereinsjahres durchzufihren.

3 In begriindeten Ausnahmefallen kann die Generalversammlung
auch auf schriftichem Wege oder in elektronischer Form abge-
halten werden.

4 Die personliche Einladung erfolgt schriftlich oder elektronisch,
unter Angabe der Traktanden, spatestens 20 Tage vor der Ge-
neralversammlung.

5 Jede ordnungsgemass einberufene Generalversammlung ist
beschlussfahig.

6Die Generalversammlung fasst ihre Beschliisse und vollzieht
ihre Wahlen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen soweit
andere Bestimmungen der Statuten keine abweichenden Rege-
lungen enthalten. Der Vorsitz hat bei Stimmengleichheit den
Stichentscheid.

" Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, soweit die Statuten
keine abweichenden Regelungen enthalten. Geheime Abstim-
mungen konnen von einem Funftel der anwesenden und stimm-
berechtigten Mitglieder beantragt werden.

8 Statutarische Antrage flr die ordentliche Generalversammlung
sind jeweils bis spatestens 31. Dezember dem Vorstand schrift-
lich einzureichen. Spater eingereichte Antrage werden an der
Generalversammlung nicht behandelt.

9 Der Vorsitz der Generalversammlung obliegt dem Prasidium.
Ist das Prasidium verhindert, Gibernimmt ein anderes Vorstands-
mitglied den Vorsitz.

10 Der Vorsitz bezeichnet den Protokollfuhrer.

" Der Vorsitz schlagt der Generalversammlung die Stimmenzah-
ler aus dem Kreise der Mitglieder zur Wahl vor.
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Art. 17

BEFUGNISSE

Art. 18

AUSSER-
ORDENTLICHE
GENERAL-
VERSAMMLUNG

' Der Generalversammlung stehen die folgenden unibertragba-
ren Befugnisse zu:

a. Anderung der Statuten und Reglemente.
b. Genehmigung des Protokolls der letzten Generalver-

sammlung.

c. Genehmigung des vom Vorstand schriftlich vorgelegten
Jahresberichts.

d. Abnahme der Jahresrechnung nach Kenntnisnahme des
Berichtes der Revisionsstelle.

e. Die Entlastung des Vorstands.

f. Festsetzung der Mitgliederbeitrage.

g. Beschlussfassung uber das Budget fur das kommende

Vereinsjahr.
h. Wahlen und Abberufungen:
- des Prasidiums,
- der Leitung Finanzen,
- der Leitung Leistungssport & Material
- der Leitung Breitensport & Para-Rowing,
- der Leitung Administration,
- der Leitung Bootshaus,
- der Leitung Public Relations,
- der Revisionsstelle.
i. Behandlung von Antragen des Vorstands und statutari-
schen Antragen gem. Art. 16 Abs. 8 der Statuten.
j-  Genehmigung der Zielsetzungen des Vorstands.
k. Ausschluss von Mitgliedern.
I.  Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.
m. Auflésung des Vereins.

' Eine ausserordentliche Generalversammlung findet auf
Beschluss des Vorstands hin statt oder wenn mehr als ein Flunftel
der stimmberechtigten Mitglieder dies verlangt. In letzterem Falle
ist dem Vorstand ein schriftliches Gesuch, unter Angabe und Be-
grundung der zu behandelnden Traktanden, einzureichen.

2 Das Datum einer ausserordentlichen Generalversammlung ist
durch den Vorstand innert einer Frist von zwei Monaten anzuset-
zen.

3 Falls die ausserordentliche GV von den stimmberechtigten Mit-
gliedern verlangt wird, beginnt die Frist mit der Einreichung des
schriftlichen Gesuchs zu laufen.
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(b) Vorstand
Art. 19

ZUSAMMEN-
SETZUNG

AUFGABEN UND
KOMPETENZEN

Art. 20

AMTSDAUER

Art. 21

BEFUGNISSE

' Der ehrenamtlich tatige Vorstand wird von der Generalver-
sammlung aus dem Kreise der Mitglieder gewahlt.

2 Der Vorstand besteht aus:

dem Prasidium,

der Leitung Finanzen,

der Leitung Leistungssport & Material,
der Leitung Breitensport & Para-Rowing,
der Leitung Administration,

der Leitung Bootshaus,

der Leitung Public Relations.

@*00o0OTD

3 Die Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Vorstandsfunk-
tionen sind in einem Organisationsreglement zu regeln, das als
Anhang integrierter Bestandteil der Statuten bildet (s. Anhang 3:
Reglement Uber die Organisation des Seeclubs Sempach).

4 lm Bedarfsfall konnen weitere Ressorts oder Arbeitsgruppen
geschaffen werden. Diese Personen konnen mit beratender
Stimme an den Vorstandssitzungen teilnehmen, sind jedoch
nicht stimmberechtigt.

' Die Amtsdauer betragt fiir alle Vorstandsmitglieder zwei Jahre.
Wiederwabhl ist zulassig.

2 Scheidet ein Vorstandsmitglied wahrend der Amtsdauer aus, so
hat die nachste Generalversammlung eine Ersatzwahl fur den
Rest der laufenden Amtsdauer vorzunehmen. Der Vorstand kann
die Vakanz ad interim neu besetzen.

3 Wahrend einer kurzfristigen Vakanz einer Vorstandsfunktion
sowie im Falle dessen Verhinderung, haben die ubrigen Vor-
standsmitglieder die anstehenden Aufgaben wahrzunehmen.

" In die Befugnisse des Vorstands fallen alle Geschéfte, die nicht
durch die Statuten oder Beschlisse der Generalversammlung
anderen Vereinsorganen vorbehalten sind, insbesondere die Ge-
schaftsfuhrung des Vereins.

2 Der Vorstand trifft sich in geeigneten Abstanden zu Vorstands-
sitzungen, fuhrt die getroffenen Beschlisse aus und verwaltet
das Vereinsvermogen.
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Art. 22

EINBERUFUNG

VORSsITZ

PROTOKOLL

BESCHLUSSFAHIG-
KEIT

BESCHLUSSFASSUNG

ZIRKULARBE-
SCHLUSSE

3 Er besorgt die laufenden Geschéfte und verpflichtet den Verein
im Rahmen des von der Generalversammlung genehmigten
Budgets. Er hat eine eigene Ausgabenkompetenz von maximal
10 % des genehmigten Gesamtbudgets fur unvorhergesehene
und nicht aufschiebbare Ausgaben.

4 Er bezeichnet im Organisationsreglement die unterschriftsbe-
rechtigten Personen und die Art der Zeichnungsberechtigung.
Die rechtsverbindliche Unterschrift fihren zwei Vorstandsmit-
glieder, wovon eines dem Prasidium anzugehdren hat.

' Der Vorstand versammelt sich auf Einladung seines Préasidiums
so oft es die Geschafte erfordern oder auf Verlangen von min-
destens zwei Vorstandsmitgliedern.

2 Der Vorsitz obliegt dem Préasidium. Bei Verhinderung des Pra-
sidiums bestimmen die anwesenden Vorstandsmitglieder den
Vorsitz aus ihrer Mitte.

3 Uber die Verhandlungen und Beschliisse des Vorstands wird
ein Protokoll gefuhrt, welches den Vorstandsmitgliedern zuzu-
stellen ist.

4 Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder anwesend (physisch oder elektronisch) ist.

5 Der Vorstand fasst seine Beschliisse in offener Abstimmung mit
einfachem Mehr.

6 Der Vorstand kann iber Routinegeschéfte und Antrage auf
schriftichem Wege oder in elektronischer Form abstimmen,
wenn keines seiner Mitglieder dagegen Einspruch erhebt.
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Art. 23

PRASIDIUM

Art. 24

FINANZEN

Art. 25

LEISTUNGSSPORT

Art. 26

BREITENSPORT

' Das Prasidium besteht aus einem bis maximal drei Mitgliedern
(Co-Prasidium). Im Falle eines Co-Prasidiums steht jedem Mit-
glied eine Stimme zu. Ist ein Stichentscheid erforderlich, so ver-
standigen sich dessen Mitglieder auf eine Haltung.

2 Das Prasidium leitet den Vorstand sowie die Generalversamm-
lung und vertritt den Verein gegen aussen.

Die Leitung Finanzen fuhrt die Vereinsrechnung. Sie schliesst die
Rechnung auf Ende des Vereinsjahres ab und legt der General-
versammlung den Jahresabschluss sowie das Budget fur das
kommende Vereinsjahr vor. Sie besteht aus maximal zwei Mit-
gliedern (Co-Leitung). Im Falle einer Co-Leitung steht jedem Mit-
glied eine Stimme zu.

' Die Leitung Leistungssport & Material zeichnet fiir die Organi-
sation von samtlichen sportlichen Aktivitaten innerhalb des Res-
sorts Leistungssport verantwortlich. Sie besteht aus maximal
zwei Mitgliedern (Co-Leitung). Im Falle einer Co-Leitung steht je-
dem Mitglied eine Stimme zu.

2 Der Leitung Leistungssport & Material unterstehen insbeson-
dere die Koordination des gesamten Ruder- und Trainingsbe-
triebs sowie die Aufsicht GUber den Bootspark.

3 Zur Organisation des Ruderbetriebs erarbeitet die Leitung Leis-
tungssport & Material in Zusammenarbeit mit der Leitung Brei-
tensport & Para-Rowing ein Ruderbetriebsreglement, das als An-
hang integrierter Bestandteil der Statuten bildet (s. Anhang 4:
Reglement Uber den Ruder- und Trainingsbetrieb).

' Die Leitung Breitensport & Para-Rowing zeichnet fiir die Orga-
nisation von samtlichen Aktivitdten im Bereich Breitensport &
Para-Rowing innerhalb des Vereins verantwortlich. Sie besteht
aus maximal zwei Mitgliedern (Co-Leitung). Im Falle einer Co-
Leitung steht jedem Mitglied eine Stimme zu.

2 Sie koordiniert den Ruder- und Trainingsbetrieb in ihrem Ress-
ort in Absprache mit der Leitung Leistungssport & Material. Im
Bereich Para-Rowing verantwortet sie direkte Beziehungen zu
den verschiedenen Parasport-Verbanden.
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Art. 27

ADMINISTRATION

Art. 28

BOOTSHAUS

Art. 29

PuBLIC RELATIONS

(c) Revisionsstelle
Art. 30

ZUSAMMENSETZUNG

PFLICHTEN

EXTERNE REVISION

IV. Finanzen
Art. 31

EINNAHMEN

Die Leitung Administration besorgt das Sekretariat des Vereins,
fuhrt das Mitgliederverzeichnis sowie das Vereinsarchiv.

1Die Leitung Bootshaus ist fiir die Organisation und Koordination
des Bootshausunterhalts sowie des zugehorigen Areals verant-
wortlich. Sie besteht aus maximal zwei Mitgliedern (Co-Leitung).
Im Falle einer Co-Leitung steht jedem Mitglied eine Stimme zu.

2 Sie erarbeitet ein Bootshausreglement (s. Anhang 5: Regle-
ment Uber die Benltzung des Bootshausareals) sowie ein Reg-
lement betreffend die Vermietung des Bootshausareals (s. An-
hang 6: Reglement Uber die Vermietung des Bootshausareals),
welche integrierte Bestandteile der Statuten sind.

Die Leitung Public Relations ist zustandig fiir die Offentlichkeits-
arbeit des Vereins.

'Die Rechnungsrevisoren duirfen nicht gleichzeitig dem Vorstand
angehoéren und werden fur zwei Jahre gewahlt. Wiederwahl ist
zulassig.

2 Die Revisoren fiihren einen Review der Jahresrechnung durch.
Anlasslich der Generalversammlung wird Uber die Ergebnisse
orientiert.

3 Aus wichtigem Grund kénnen die Revisoren eine externe Revi-
sionsstelle beiziehen. Die Mitglieder der externen Revisions-
stelle durfen nicht gleichzeitig dem Vorstand angehoren.

" Die fur den Vereinsbetrieb und die Investitionen erforderlichen
Mittel werden aufgebracht durch:

a. Mitgliederbeitrage,

b. das Vereinsvermdgen,

c. Sponsoren,

d. Freunde- und Gonnerbeitrage,
e. Sport-Toto-Beitrage,
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BEITRAGE

J+S-BEITRAGE

f. andere Einklnfte.

2 Die Festsetzung der Mitgliederbeitrage ist der Generalver-
sammlung jahrlich zu traktandieren.

3 Jugend+Sport-Beitrage werden an Sportvereine fiir organi-
sierte und von qualifizierten J+S-Trainern betreute Kurse entrich-
tet. Diese Mittel fliessen zweckgebunden in die Vereinsrechnung
ein. Die von der Leitung Leistungssport & Material gefuhrte Trai-
nerkonferenz der ehrenamtlichen Trainer des Seeclubs Semp-
ach entscheidet Uber die Verwendung der Jugend+Sport-Bei-
trage.

4 Fir die Administration des Kurswesens und insbesondere des-
sen Abrechnung ist der vom Seeclub Sempach bezeichnete Ju-
gend+Sport-Coach zustandig. Die Leitung Finanzen ist gemass
den von der Trainerkonferenz gefassten Beschlusse fur die Aus-
zahlung der Jugend+Sport-Beitrage besorgt. Die Leitung Leis-
tungssport & Material stellt die Verbindung zwischen Trainerkon-
ferenz und Vorstand sicher.

V. Regattasport

Art. 32

MELDEGELDER

SELBSTBEHALTE

PREISE

' Der Verein bezahlt fiir Regattierende, die gemass der Leitung
Leistungssport & Material die Voraussetzungen fur eine Regat-
tateilnahme erfiullen, die Meldegelder an nationalen Regatten.
Dies gilt sinngemass auch fur Regattierende aus dem Bereich
Breitensport & Para-Rowing.

2 FUr Trainingslager und Wettkampfe international regattierender
Athleten erlasst der Verein eine allgemein gulltige Regelung be-
zuglich der Kostenaufteilung zwischen Verein und Athlet. Die Re-
gelung untersteht der Genehmigung durch die Generalversamm-
lung (s. Anhang 2: Reglement Uber die Kostenaufteilung fur in-
ternational regattierende Athleten).

3 Die an Schweizermeisterschaften oder anderen Regatten ge-
wonnenen Preise gehen ins Eigentum des Vereins Uber. Ehren-
zeichen und allfallige Geld- oder Naturalpreise, die den Athleten
verliehen werden, bleiben in deren Eigentum.
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VI. Haftung

Art. 33

VEREINSVERMOGEN

HAFTBARKEIT

UNFALLE

' Far Verpflichtungen des Seeclubs Sempach haftet aus-
schliesslich das Vereinsvermogen.

2 Die Vereinsmitglieder haben keinen Anspruch auf irgendwelche
Teilung oder Auszahlung des Vereinsvermogens.

3 Fur Schaden irgendwelcher Art an Bootshaus, Areal, Bootsma-
terial oder sonstigem Vereinsvermogen sind die Verursacher
haftbar.

4 Bei allen Unfallen auf dem See oder dem Bootshausareal lehnt
der Verein jegliche Haftung ab.

VIl. Revision der Statuten

Art. 34

REVISION

' Die Beschlussfassung tber die Statuten sowie Total- oder Teil-
revisionen liegen in der ausschliesslichen Kompetenz der Gene-
ralversammlung.

2 Diesbezuigliche Beschliisse erfordern eine Zweidrittelmehrheit
der anwesenden und stimmberechtigten Vereinsmitglieder.

VIll. Auflosung des Vereins

Art. 35

AUFLOSUNG

VERMOGEN

" Der Seeclub Sempach kann durch einen Vereinsbeschluss auf-
gelost werden, der eine Vierfunftelmehrheit aller im Mitglieder-
verzeichnis eingetragenen Vereinsmitglieder erfordert.

2 Bei Auflésung des Seeclubs Sempach ist ein allfalliges Vermo-
gen dem Stadtrat von Sempach zur Aufbewahrung zu Uberge-
ben. Damit verbunden wird der Auftrag, das Vermogen einem
sich allfallig neu konstituierten Ruderverein in Sempach auszu-
handigen.
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IX. Schlussbestimmungen
Art. 36
ANDERUNGEN Die vorliegenden Statuten wurden von der ausserordentlichen
Generalversammlung des Seeclubs Sempach am 3. Marz 2021

beschlossen. Sie treten mit sofortiger Wirkung in Kraft und erset-
zen die Statuten vom 1. Februar 2013.

X. Ubergangsbestimmungen

Art. 37
BISHERIGE Gefasste Beschlusse, die den neuen Statuten widersprechen,
BESCHLUSSE fallen beim Inkrafttreten dieser Statuten dahin.

Sempach, 3. Marz 2021

SEECLUB SEMPACH

sign.
Marlene Stofer
Mitglied des Co-Prasidiums

sign.
Basil Griiter
Mitglied des Co-Prasidiums

sign.
Tobias Egli
Mitglied des Co-Prasidiums
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Anhang 1 — Reglement uiber die Rechte und Pflichten sowie Beitrage

Reglement uber die Rechte und Pflichten sowie Beitrage

Dieses Reglement wurde anlasslich der Generalversammiung vom
3. Mérz 2021 genehmigt.



. Rechte und Pflichten

Mit der Aufnahme in den Seeclub Sempach werden jedem Vereinsmitglied Rechte und
Pflichten auferlegt. Ruderberechtigt sind alle Vereinsmitglieder mit Ausnahme der Pas-
sivmitglieder. Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tber die verschiedenen
Rechte und Pflichten, die mit der Aufnahme in den Verein wirksam werden.

Rechte

Pflichten

Teilnahme an Generalversammlungen (GV)

Ausiibung von Stimm- und Wahlrechten an GV

Benutzung der zugewiesenen Vereinsboote
Gemeinsame Nutzung des Bootshausareals

Benutzung von Ergometern und Kraftraum

Zutritt zum Clubhaus mit elektronischem Code

Leistung des Mitgliederbeitrags

Bestatigung Uber Unfall- und Haftpflichtversicherung

Leistung von Frondiensten
Sorgfaltiger Umgang mit Vereinsvermdgen

Leistung des Freunde- bzw. Gonnerbeitrages

Juniormitglieder

(bis vollendetem 18. Altersjahr) X X X X X X x| x| x
Aktivmitglieder X X X X X X X | X | x| X
Passivmitglieder X X

Gastmitglieder X X X X X X X | X | X | X
Freunde ohne Vereinsmitgliedschaft X
Gonner ohne Vereinsmitgliedschaft X
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Il. Beitragsreglement

1. Gemass Art. 4 Abs. 5 und Art. 31 Abs. 2 der Statuten des Seeclubs Sempach setzt
dieses Beitragsreglement die finanziellen Beitragspflichten der Vereinsmitglieder
des Seeclubs Sempach fest.

2. Der Mitgliederbeitrag setzt sich zusammen aus dem Vereinsbeitrag und dem Ver-
bandsbeitrag Swiss Rowing. Die angegebenen Betrage verstehen sich als Jahres-
beitrage pro Person.

3. Personen, die in mehreren Schweizer Ruderclubs Mitglied sind, bezahlen den Ver-
bandsbeitrag Swiss Rowing nur im Stammclub.

4. Finanzielle Pflichten der Mitglieder des Seeclubs Sempach:

Mitgliedschaftskategorie Vereinsbei- Ver_bandsbt_altrag Mltglleder-
trag Swiss Rowing beitrag
Juniorenmitglied CHF 255 - CHF 255
Aktivmitglied U26 CHF 255 CHF 75 CHF 330
Aktivmitglied CHF 355 CHF 75 CHF 430
Aktivmitglieder Paare
1. Person (100%) CHF 355 CHF 75 CHF 430
2. Person (80%) CHF 285 CHF 75 CHF 360
Aktivmitglieder Paare
1. Person (100%) CHF 355 CHF 75 CHF 430
2. Person (50%)
- Juniorenmitglied CHF 128 - CHF 128
- U26-Mitglied CHF 128 CHF 75 CHF 203
Ehrenmitglied - CHF 75 CHF 75
Gastmitglied CHF 355 - CHF 355
Passivmitglied CHF 68 CHF 12 CHF 80
Bootslagerplatz CHF 300 - CHF 300
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5. Weitere Bestimmungen
a. Der Vorstand ist vom gesamten Mitgliederbeitrag befreit.
b. Der Seeclub Sempach erhebt keine Eintrittsgebuhren.
c. Neumitgliedern wird der Jahresbeitrag pro rata in Rechnung gestellt.

d. Es ist selbstverstandlich, dass die Mitglieder die Interessen des Vereins vertre-
ten, Frondienste leisten sowie aktiv am Vereinsleben teilnehmen.

6. Regattalizenz von Swiss Rowing

Wer an Schweizer Regatten teilnimmt, muss im Besitze einer gultigen Regattalizenz
von Swiss Rowing sein. Die Lizenz ist einen Monat vor dem Regattaeinsatz bei der
Leitung Leistungssport & Material oder Leitung Breitensport & Para-Rowing anzufor-
dern. Die Kosten der Lizenz richten sich nach dem Tarif von Swiss Rowing und werden
dem Regattierenden in Rechnung gestellt. Die Lizenz muss jahrlich erneuert werden.
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Anhang 2

Reglement uber die Kostenaufteilung fiur international
regattierende Athleten

Dieses Reglement wurde anlasslich der Generalversammlung vom
3. Marz 2021 genehmigt.

Statuten des Seeclubs Sempach

21



I. Allgemeines

Der Seeclub Sempach bekennt sich zum internationalen Ruder-Leistungssport. Im Wis-
sen um die hohen Anforderungen, die der internationale Ruder-Leistungssport an die
Athleten stellt, ist der Seeclub Sempach bestrebt, seinen Mitgliedern ein optimales Trai-
ningsumfeld zu schaffen.

Il. Kostenbeitrage

1. Der Seeclub Sempach ist zur Zahlung von Kostenbeitragen bereit, die im Zusam-
menhang mit Trainingslagern oder Regatten im Ausland entstehen konnen. Diese
Kostenbeitrage sind als subsidiare Beitrage zur Kostenwahrnehmungspflicht von
Swiss Rowing zu verstehen. Dabei richtet er sich nach den folgenden Grundsatzen:

a. Unterstutzungsberechtigt sind grundsatzlich nur etablierte und im Verein inte-
grierte Mitglieder des Seeclubs Sempach.

b. Unterstutzt werden nur Athleten, die im Rahmen von Projekten von Swiss Ro-
wing fur Trainingslager oder Regatten aufgeboten werden. Der Vorstand ent-
scheidet auf begrindetes Gesuch hin Uber Ausnahmen.

c. Unterstutzt werden Trainingslager, die in direktem Zusammenhang mit der Vor-
bereitung auf internationale Titelwettkampfe oder internationale Regatten stehen
gemass Planung Spitzensport von Swiss Rowing.

d. Unterstutzt werden Auslandaufenthalte fur die Dauer des Titelwettkampfes oder
der Regatta sowie die unmittelbare Akklimatisationsphase.

2. Kostenbeitrage konnen maximal im Rahmen des von der Generalversammlung ge-
nehmigten Budgets geleistet werden.

lll. Berechnungsgrundlage

3. Als Berechnungsgrundlage fur die Kostenaufteilung dienen dem Seeclub Sempach
die von Swiss Rowing gestellten Abrechnungen oder diesen gleichwertigen Rech-
nungen.

4. Die Abrechnungen sind durch den Vorstand und den betroffenen Athleten vor der
Zahlung einer Plausibilitatsprifung zu unterziehen.

5. Die Organisation der Abrechnung sowie die Rechnungsstellung obliegt dem Kassier.
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IV. Kostenteilungsschlissel

6. Grundsatz
Die Kosten, die sich aufgrund der Berechnungsgrundlage ergeben, werden zwischen
dem Seeclub Sempach und dem betroffenen Athleten nach folgendem Schlissel
aufgeteilt:

a. 2/3 (zwei Drittel) der Kosten ubernimmt der Seeclub Sempach
b. 1/3 (ein Drittel) der Kosten werden dem Athleten weiter verrechnet

7. Ausnahme
Der Seeclub Sempach Ubernimmt die vollen Kosten fur Aktivitaten gem. Punkt Il.
dieses Reglements fur Athleten, welche kumulativ die folgenden Bedingungen erful-
len. Die Athleten sind in Olympiaprojekten von Swiss Rowing involviert, regattieren
auf dem hochsten Elite-Wettkampfniveau, trainieren unter professioneller Anleitung
und sind im Verein seit mehreren Jahren integriert und etabliert. Die Prafung dieser
Voraussetzungen obliegt dem Vorstand.
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Anhang 3

Reglement uber die Organisation des Seeclubs Sempach
(Organisationsreglement)

Dieses Reglement wurde anlasslich der Generalversammlung vom
3. Marz 2021 genehmigt.
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I. Organisation

| |
Leitung Leitung

Leistungssport & Breitensport &
Material Para-Rowing

| | | |
. . Leitung Leitung .
Leitung Finanzen Public Relations Leitung Bootshaus
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1.

ll. Zeichnungsberechtigungen

Rechtsverbindliche Unterschrift

Gemass Art. 21 Abs. 4 der Statuten fuhrt ein Mitglied des Prasidiums zusammen mit
einem weiteren Vorstandsmitglied die rechtsverbindliche Unterschrift.

2,

4,

Vertrage und Bankbeziehungen

. FUr den Abschluss von Vertragen sowie die Ausgestaltung der Bankbeziehun-

gen zeichnen ein Mitglied des Prasidiums zusammen mit der Leitung Finanzen
kollektiv zu zweien.

. Sowohl das Prasidium und die Leitung Finanzen haben jederzeit die Moglichkeit,

sich Uber e-Banking Applikationen ein Bild der Finanzlage zu machen.

Zahlungsverkehr

. Der termingerechte Zahlungsverkehr wird durch die Leitung Finanzen besorgt.

. Verbindlichkeiten bedurfen vor ihrer Bezahlung des Visums des jeweils fur das

Ressort verantwortlichen Vorstandsmitglieds. Danach ist die Leitung Finanzen
ermachtigt, den Zahlungsauftrag zu erstellen und auszuldsen (,Vier-Augen-Prin-

Zip").

Antrage und Gesuche

Bei Antragen oder Gesuchen zeichnen ein Mitglied des Prasidiums zusammen mit ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied kollektiv zu zweien.

5.

Korrespondenz

Allgemeine Korrespondenz kann von jedem Vorstandsmitglied mit Einzelunterschrift
unterzeichnet werden.
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Anhang 4

Reglement uber den Ruder- und Trainingsbetrieb

Dieses Reglement wurde anlasslich der Generalversammlung vom
17. Oktober 2020 genehmigt.
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l. Grundlagen

Gestltzt auf Art. 25 der Statuten erlasst die Leitung Leistungssport & Material in Zusam-
menarbeit mit der Leitung Breitensport & Para-Rowing nachfolgendes Ruderbetriebs-
reglement. Im Interesse der guten Ordnung und der Erhaltung des Bootsparkes sowie
der Sicherheit auf dem Wasser finden diese Erganzungsbestimmungen fur den gesam-
ten Trainingsbetrieb im Seeclub Sempach Anwendung. Dieses Reglement ist fur alle
Sporttreibenden im Seeclub Sempach verbindlich.

Il. Allgemeines

1. Grundsatz

Alle rudersportlichen Betatigungen im Seeclub Sempach erfolgen auf eigene Gefahr und
Verantwortung der Austbenden, seien dies Mitglieder des Seeclubs, Angehdrige eines
Mitglieds, Teilnehmer von Ruderkursen jeder Art, Gastruderer oder eingeladene Besu-
cher.

2, Schwimmkundigkeit und verursachte Beschadigungen

Jeder, der beim Seeclub Sempach rudert, bestatigt mit dem Beitrittsgesuch, dass er
schwimmen kann. Er hat dem Vereinseigentum Sorge zu tragen. Er haftet fur jeden
Schaden, den er dem Verein oder Dritten verursacht. Mannschaften haften solidarisch.
3. Versicherungsnachweis

Jeder, der im Seeclub Sempach rudert, bestatigt mit dem Beitrittsgesuch, dass er aus-
reichend unfall- und haftpflichtversichert ist. Bei den Haftpflichtversicherungen ist insbe-
sondere darauf zu achten, dass in den allgemeinen Versicherungsbedingungen Scha-
den an Vereinsbooten gedeckt sind.

lll. Bootsbeniutzung, Lagerung, Reinigung und Bootsscha-
den

4, Bootspark

Der vereinseigene Bootspark steht allen Junioren-, U-26, Aktiv-, Ehren- und Gastmitglie-
dern gemass der verbindlichen Bootsbenltzungsliste zum sorgfaltigen Gebrauch zur
Verfugung. Fur die Benutzung der Vereinsboote wird grundsatzlich zwischen Leistungs-
sport- und Breitensport unterschieden.

5. Privatbote

Privatboote stehen Vereinsmitgliedern nicht zur Verfligung.

6. Bootszuteilung Leistungssport

Den Leistungssportlern werden die Boote durch die Leitung Leistungssport & Material
zugewiesen. Die Boote werden anlasslich der Trainersitzungen den verschiedenen
Trainingsgruppen zugeteilt.
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7. Ausfahrten mit Gasten

Einmalige Ausfahrten mit Gasten sind unter Begleitung von Mitgliedern des Seeclubs
Sempach moglich. Die Ausfahrten bedurfen der vorgangigen Zustimmung der Leitung
Breitensport & Para-Rowing bzw. der Leitung Leistungssport & Material. Gaste haben
ein Rollsitzgeld von CHF 10.00 pro Person zu bezahlen.

8. Bootslagerung

Es ist auf die gute Auflage der Boote im Bootsgestell zu achten. Alle Ruder werden in
den beschrifteten Ruderrechen versorgt.

9. Private Bootsplatze

Mitglieder des Seeclubs Sempach haben bei vorhandener Kapazitat die Mdglichkeit, fur
Kleinboote im Bootshaus einen Bootslagerplatz zu mieten. Die hierfur zu entrichtende
Miete wird von der Generalversammlung alljahrlich festgesetzt (s. Anhang 1: Reglement
uber die Rechte und Pflichten sowie Beitrage).

Die Leitung Leistungssport & Material weist im Rahmen der Verfugbarkeit den Boots-
platz zu. Die Klndigung ist jeweils per Ende des Vereinsjahres moglich.

Bei Platzmangel, aufgrund von Eigenbedarf, ist der Verein berechtigt, den Bootsplatz
mit einer Kindigungsfrist von drei Monaten zu kundigen. Bereits geleistete Mieten wer-
den pro rata abgerechnet. Wird den finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen,
so kann der Verein den Bootsplatz kiindigen oder das Boot ausquartieren.

10. Bootsreinigung

Die Boote sind nach jedem Training vor dem Bootshaus grindlich zu reinigen und ab-
zutrocknen. Das Reinigungsmaterial und die Bootsbdcke sind ordnungsgemass zu ver-
sorgen.

11. Schaden an Vereinsbooten

Im Falle von Materialschaden an Booten oder Rudern ist ein Reparaturformular auszu-
fullen und an das defekte Material zu kleben. Die Leitung Breitensport & Para-Rowing
oder die Leitung Leistungssport & Material sind Uber den entstandenen Schaden unver-
ziuglich zu informieren.
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IV.

12

13.

Motorboote und Fahrzeuge
Motorboote

Die vereinseigenen Motorboote durfen nur mit dem ausdrucklichen Einverstand-
nis der Leitung Leistungssport & Material benutzt werden.

Die Motorboote durfen nur bei Training oder bei Wettkampfen eingesetzt werden
(s. Verfugung der Behorde in den Schiffsausweisen: Ausnahmebewilligung Sem-
pachersee).

Uber die Motorbootbeniitzung wird ein Fahrtenbuch gefiihrt.
Die Verkehrsvorschriften sind von den Motorbootlenkern zu beachten.

Samtliche Treibstoffe und Ole fiir die Motorboote sind im dafiir vorgesehenen
Behalter zu lagern. Im Bootshaus durfen keine Treibstoffe gelagert werden.

Bootsanhanger

Der Bootsanhanger steht in erster Linie fur den Besuch von Regatten oder Wan-
derfahrten zur Verfugung.

Zur Koordination des Anhangereinsatzes erstellt die Leitung Leistungssport &
Material einen Jahres-Einsatzplan. Dieser Einsatzplan geht allen anderen An-
spruchen auf Anhangerbenutzung vor.

Auf Anfrage kann die Leitung Leistungssport & Material die Anhangerbenutzung
fur Trainingszwecke oder andere Einsatze bewilligen.

Ruderbetrieb

Allgemeines

Nach dem Training sind alle Materialien (Boote, Ruder, Bootsbocke, Lappen,
Trinkflaschen etc.) zu versorgen und die Bootshallentore zu schliessen.

Vor dem Verlassen des Bootshauses ist darauf zu achten, dass die Tore ge-
schlossen und der Hauptschalter ausgeschaltet sind.

In der kalten Jahreszeit sind die Bootshallentore wahrend den Ausfahrten aus
warmetechnischen Griinden zu schliessen.
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15. Logbucheintrag

Aus Sicherheitsgrinden und zur Erstellung der Kilometerstatistik sind vor jeder Fahrt
Boot und Mannschaft im elektronischen Logbuch einzutragen. Nach der Ausfahrt sind
Ziel sowie die geruderten Kilometer nachzutragen.

16. Sicherheitshandbuch

Der Seeclub Sempach flihrt ein Sicherheitshandbuch, welches bei Ruderkursen jeweils
thematisiert wird. Das Handbuch unterstutzt die Mitglieder im Verhalten gegenuber Ri-
siken, welche wahrend der Austbung der Sportart Rudern auftreten kénnen und wie in
Gefahrensituationen gehandelt werden muss. Das Sicherheitshandbuch ist auf der
Homepage publiziert.

17. Binnenschifffahrt

a. Den folgenden Bestimmungen der Binnenschifffahrtsverordnung (BSV) vom
8. November 1978 (SR 747.201.1) sind beim Rudern auf dem Sempachersee
Beachtung zu schenken:

a) Segelschiffe und Surfer sind vortrittsberechtigt.
b) Boote der Polizei, die mit blauem Blinklicht fahren, sind vortrittsberechtigt.
a. Schiffe der Berufsfischer, welche Zeichen flhren, sind vortrittsberechtigt:
- bei Tag ein gelber Ball
- bei Nacht ein gelbes gewodhnliches Licht
c) Schiffe der Sportfischer, welche Zeichen fuhren, sind vortrittsberechtigt:
a. Schleppangel
b. weisser Ball
d) Die Meldungen der Sturmwarnungen (Eggerswil und Sursee) sind vor und
wahrend Ausfahrten zu beachten.
e) Bei Nachtfahrten muss ein nach allen Seiten hin deutlich sichtbares weisses
Licht mitgefuhrt werden.

b. Im Weiteren gelten fur die Schifffahrt auf dem Sempachersee die Fahrordnung,
die Regeln bezlglich Sturmwarnungen und die gebotene Vorsicht gemass Re-
gelungen VI.
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18.

VL.

19.

Verordnung (BSV) Rettungswesten

Rettungswestenpflicht: Ausserhalb der Uferzone (300m Abstand vom Ufer),
bei Seelberquerungen und auf allen fliessenden Gewassern missen Schwimm-
hilfen (Rettungswesten, die der Norm SN EN ISO 12402-5:2006 in der Fassung
vom November 20063 entsprechen) mitgeflhrt werden.

In Rennruderbooten muissen Rettungswesten zwingend getragen oder mitge-
fuhrt werden. Weitere Einzelrettungsmittel sind nicht notwendig.

Jeder Ruderer ist selbst fur die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verant-
wortlich.

Fahrordnung

Allgemeines

In Absprache mit dem Seeclub Sursee wurde eine Fahrordnung fur den Sempachersee
vereinbart.

20.

Fahrregeln auf dem Sempachersee

Fir das Rudern auf dem Sempachersee gilt die nachstehende Regelung:

Fahrtrichtung

Sempach - Sursee: landseitig

Sursee — Sempach: seeseitig

Tour du Lac: Sempach-Sursee-Nottwil-Bliezwil-Sempach

Trotz Fahrordnung ist es die Pflicht der Ruderer, wahrend dem Rudern die Fahrt-
richtung zu kontrollieren und Hindernissen auszuweichen.

Die Leitung Leistungssport & Material sorgt fur die geeignete Publikation der
Fahrordnung im Bootshaus.
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21,

VII.

22,

Gesperrte Wasserflachen

Speziell bezeichnete Uferschutzzonen durfen mit den Ruder- und Motorbooten
nicht befahren werden.

Das Befahren von gekennzeichneten Wasserflachen vor Strandbadern und Ba-
deanstalten ist verboten.

Der Vorstand ist befugt, das Befahren von bestimmten Wasserflachen (z.B.
Trichter Sursee) einzuschranken.

Wind, schlechtes Ruderwasser und schlechte Sicht
Grundsatz
Im Zweifelsfalle ist von Ausfahrten abzusehen.

Bei zweifelhaften Wind- und Wetterverhaltnissen ist vor der Ausfahrt der Rat der
Trainer oder erfahrener Ruderer einzuholen.

Bei zweifelhaften Wind- und Wetterverhaltnissen darf nur mit Motorbootbeglei-
tung gerudert werden.
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23.

24,

VIII.

25.

26.

Sturmvorsichtswarnung und Sturmwarnung

Die Sturmvorsichtswarnung (ca. 45 Blinklichtintervalle) orientiert ohne nahere
Zeitangabe Uber das wahrscheinliche Aufkommen von jah einsetzenden Sturm-
winden. Eine Ausfahrt soll daher in unmittelbarer Ufernédhe und nur auf dem drei
Kilometer langen Stick zwischen Eichbucht und Seebad Sempach stattfinden.
Seeuberquerungen und Tour du Lac sind generell verboten.

Die Sturmwarnung (ca. 90 Blinklichtintervalle) kiindigt unmittelbare Sturmgefahr
an. Ausfahrten sind verboten. Boote auf dem Wasser haben unverziglich zum
Seeclub Sempach zurtckzukehren. Ist dies nicht moglich, so ist der nachste Ha-
fen oder schutzendes Land aufzusuchen. Seeuberquerungen oder Fahren auf
offenem Wasser sind generell verboten.

Schlechte Sicht, Nacht und Nebel

Schlechte Sichtverhaltnisse bringen ein erhdhtes Risiko. In der Regel sind bei
solchen Verhaltnissen Ruderausfahrten zu unterlassen.

Ruderboote missen bei Nacht und bei schlechter Sicht wie Nebel, Dammerung
oder Schneetreiben mit einem weissen Rundumlicht beleuchtet sein. Die Rude-
rer und Mannschaften sind fur die Beleuchtung selber verantwortlich. Bei Sicht-
weiten unter 100 Metern sind Ausfahrten untersagt.

Rudern im Winter
Rettungswesten

Fur den Breitensport ist das Tragen einer Rettungsweste bei unsicherer Witte-
rung sowie im Winterhalbjahr vom 1. November bis 30. April obligatorisch.

Far Junioren ist das Tragen von Rettungswesten fur Ausfahrten im Skiff und
Doppelzweier sowie bei Ausfahrten ohne Motorbootbegleitung zwischen dem
1. November und dem 30. April obligatorisch.

Tiefe Wassertemperaturen

Bei tiefen Wassertemperaturen stellt das kalte Wasser eine besondere Gefahr
dar. Im Kenterungsfall kann die rasch eintretende Unterkihlung schon nach we-
nigen Minuten zu Bewusstlosigkeit und Ertrinken fuhren.

Boote ohne Motorbootbegleitung sollten daher unter Beachtung der Binnen-
schifffahrtsregeln in Ufernahe rudern, damit notfalls in kurzer Zeit (maximal 3-5
Minuten) das Ufer schwimmend erreicht werden kann. Es ist bei Verletzung von
Fahrordnungsregeln besondere Vorsicht geboten.
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27. Missachtung der Vorgaben

Bei Missachtung der Regeln betreffend Ruder und Trainingsbetrieb und bei Schaden
an Material und/oder Gefahrdung von Personen im Besonderen kann der Vorstand
nach Aufarbeitung des Sachverhalts und Anhorung aller involvierten Personen diszipli-
narische Massnahmen oder Strafen aussprechen.

IX. Inkrafttreten dieses Reglements

a. Dieses Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Generalversammlung
vom 3. Marz 2021 mit sofortiger Wirkung in Kraft.

b. Dieses Reglement ersetzt das Reglement fur den Ruder- und Trainingsbetrieb
vom 1. Februar 2013.
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Anhang 5

Reglement uber die Benutzung des Bootshausareals

Dieses Reglement wurde anlasslich der Generalversammlung vom
3. Marz 2021 genehmigt.
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Grundlage

Gestltzt auf Art. 28 Abs. 2 der Statuten erlasst die Leitung Bootshaus nachfolgendes
Bootshausreglement. Im Interesse der guten Ordnung und der Erhaltung der Boots-
hausanlage finden diese Bestimmungen fir den gesamten Nutzerkreis Anwendung.

Grundsatze

Far die Benutzung des Bootshauses sowie des Bootshausareals (nachfolgend gemein-
sam ,Bootshausanlage®) gelten folgende Grundsatze:

Die Bootshausanlage dient primar sportlichen Zwecken. Der Ruderbetrieb hat
stets Vorrang und darf nicht beeintrachtigt werden.

Die Bootshausanlage dient auch dem gesellschaftlichen Vereinsleben und steht
samtlichen Vereinsmitgliedern zur Verfligung.

Die Nutzer der Bootshausanlage achten auf Ordnung und Sauberkeit. Abfalle
sind durch die Verursacher ausserhalb des Bootshausareals zu entsorgen. Blei-
ben Abfalle zurtck, wird die Entsorgung in Rechnung gestellt.

Auf dem Bootshausareal gilt mit Ausnahme der definierten Raucherzone bei der
Feuerstelle ein absolutes Rauchverbot.

Das Ubernachten sowie Campieren auf dem Bootshausareal ist untersagt.

Das Horen und Veranstalten von Musik ist auf dem Bootshausareal erlaubt, da-
bei ist auf andere Personen sowie die Aussenwelt Riucksicht zu nehmen.

Das Abstellen von Velos/Mofas und anderen Gegenstanden ist innerhalb des
gesamten Bootshauses nicht gestattet. Die Benutzung von Rollbrettern, Scoo-
ters, Rollschuhen oder Kinderfahrzeugen ist in den Bootshallen strikte untersagt.

Die Zufahrt fur Zugfahrzeuge und den Warenumschlag ist gestattet. Nach Erle-
digung der Arbeiten sind die Fahrzeuge unverziglich umzuparkieren.

Vereinsmitglieder mit Ausnahme der Passivmitglieder sowie maximal funf Gaste haben
das Recht, das Bootshausareal zu benutzen. Dabei darf der Ruderbetrieb nicht beein-
trachtigt werden.
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1.

lll. Allgemeines

Zustandigkeiten

Die Verwaltung und Oberaufsicht Uber das Bootshaus obliegen der Leitung Bootshaus.
Sie kann einzelne Zustandigkeiten an von ihr bezeichnete weitere Personen delegieren.
Den Anweisungen der Leitung Bootshaus bezuglich Ordnung und Reinigung ist strikte
Folge zu leisten.

2.

4.

Zutritt

. Der Zutritt zum Bootshaus erfolgt mittels Codeeingabe

. Junioren-, U26-, Aktiv-, Ehren und Gastmitglieder ist der direkte Zugang zum

Bootshaus sowie Bootshausareal gestattet. Passivmitglieder sowie Nicht-Mitglie-
der haben nur in Begleitung von Vereinsmitgliedern Zutritt, die Uber eine Mitglied-
schaft gemass Satz 1 verfugen.

Sauberkeit

. Die Nutzer der Bootshausanlage achten auf Ordnung und Sauberkeit. Abfalle

sind durch die Verursacher ausserhalb des Bootshausareals zu entsorgen. Blei-
ben Abfalle zurtick, wird die Entsorgung in Rechnung gestellt.

. Alle Vereinsmitglieder sind aufgerufen, bei der Sauberhaltung des Bootshausa-

reals mitzuhelfen. Die Leitung Bootshaus kann zur Sicherstellung der Sauberkeit
einen Putzplan mit den entsprechenden Zustandigkeiten erlassen oder dem Vor-
stand andere geeignete Massnahmen beantragen.

Haftung

Der Aufenthalt auf dem Bootshausareal erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr.
FUr Beschadigungen jeglicher Art an Bootshaus und Material ist der Verursacher haft-
bar. Fur Personenschaden wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
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IV. Zugang zum Bootshausareal

5. Codeverwaltung

Der Zutrittscode wird einmal pro Vereinsjahr geandert. Die berechtigten Mitglieder wer-
den schriftlich informiert.

6. Schlissel

a. Vereinsmitglieder, welche mit der Ausubung einer Funktion betraut sind, insbe-
sondere die Mitglieder des Vorstands, die Trainer sowie die Bootshausverwal-
tung, haben zwecks Austbung ihrer Funktion Anspruch auf einen Schlissel.

b. Die Ausgabe eines Schlussels kann beim Vorstand beantragt werden.

c. Die Schlussel sind nummeriert, fur die Verwaltung ist die Leitung Finanzen zu-
standig.

d. Die Schlussel werden gegen Entrichtung eines Schlusseldepots von CHF 100
sowie Unterschrift abgegeben. Die Schlussel durfen nicht ibertragen werden.

e. Der Verlust eines Schlussels ist der Leitung Finanzen unverzuglich zu melden.
Far Schaden, die dem Verein durch den Verlust des Bootshausschlussels ent-
stehen, ist das fehlbare Vereinsmitglied haftbar.
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V. Benutzung der Clubstube
7. Nutzerkreis

a. Die Clubstube steht samtlichen Vereinsmitgliedern, mit Ausnahme von Passiv-
mitgliedern, zur Verfligung. Es sei denn, die Clubstube ist vermietet.

b. Umfasst eine private Gruppe, bestehend aus Vereinsmitgliedern und auswarti-
gen Gasten mehr als zehn Personen, so ist dies vorgangig der Leitung Boots-
haus oder einer anderen flir die Bootshausadministration bezeichneten Person
anzumelden.

c. Bei Vereinsanlassen, Vorstands- und Trainersitzungen oder dergleichen ist die
Clubstube fur den entsprechenden Anlass reserviert.

d. Die Reservationen sind an die Leitung Bootshaus oder eine andere fur die Boots-
hausadministration bezeichnete Person zu richten.

e. Die Clubstube kann an Dritte vermietet werden, wenn keine internen Vereinsan-
lasse terminiert sind. Vermietungsanfragen sind an die Leitung Bootshaus oder
eine andere fur die Bootshausadministration bezeichnete Person zu richten. Die
Leitung Bootshaus ist besorgt, dass Anfragen Uber ein Online-Kontaktformular
eingereicht werden konnen. Vermietungen an Dritte sind im Vereinskalender
festzuhalten sowie durch Aushang in der Clubstube bekanntzugeben.

f. Fur samtliche Vermietungen gelten die vertraglichen Abmachungen zur Boots-
hausvermietung. Die Mietgebuhren sind in einem speziellen Anhang zu diesem
Reglement geregelt (s. Anhang: Reglement Uber die Vermietung des Bootshaus-
areals).
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VL.

10.

Kiiche

Die Kiche ist Bestandteil der Clubstube. Kiiche ist in sauberem und aufgeraum-
tem Zustand zu hinterlassen.

Es durfen keine privaten Vorrate, Resten oder Geratschaften in der Clubstube
oder Kuche deponiert werden. Wer einen Anlass durchflhrt oder eine Mahlzeit
zubereitet, bringt seine Zutaten selber mit und ist flr die Restenentsorgung sel-
ber besorgt.

Bootshallen
Zweck

Die Bootshalle dient ausschliesslich der Lagerung von Booten, Bootsmaterial
und sonstigen Rudermaterialen und Trainingsgeraten.

Die Ruderer, Trainer und Breitensportinstruktoren sind fur samtliches Trainings-
material verantwortlich.

Ordnung

Von allen Benutzern der Bootshallen wird grosste Sorgfalt und Ordnung verlangt. Die
Materialien und das Zubehor sind nach Gebrauch immer an die dafur bezeichneten Orte
Zu versorgen.
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VII.

11.

VIII.

12

Kraft- und Ergometerraum

Nutzung

Die Nutzung des Kraftraumes und der Ergometer steht Junioren-, U26-, Aktiv-,
Ehren- und Gastmitgliedern offen. Die offiziellen Trainings des Leistungs- und
Breitensports haben stets Vorrang. Die Leitung Leistungssport & Material erlasst
in Zusammenarbeit mit der Leitung Breitensport & Para-Rowing die Trainings-
plane mit Terminplanung, woraus die Belegzeiten ersichtlich sind.

Der Belegungsplan ist im Kraft- und Ergometerraum gut sichtbar anzuschlagen.

Fir die Nutzung des Kraft- und Ergometerraumes, insbesondere in Bezug auf
die Sauberkeit, Ordnung und Hygiene, werden Nutzungsregeln erlassen. Diese
sind im Kraft- und Ergometerraum gut sichtbar anzuschlagen.

Schaden an Ergometer und Kraftgeraten sind sofort der Leitung Leistungssport
& Material oder der Leitung Breitensport & Para-Rowing mittels Reparaturmel-
dung anzuzeigen.

Benutzung eines Schweisstuches und von Hallenturnschuhen sind obligatorisch.

Wiese und Bootssteg

Nutzung

Die Vereinsmitglieder konnen die Wiese und den Bootssteg vor dem Bootshaus
fur Freizeitaktivitaten benutzen. Sonnenbaden und Spiele auf der Wiese sind ge-
stattet. Badeaktivitaten erfolgen auf eigene Gefahr.

Der Ruderbetrieb hat in jedem Falle Vorrang. Bei Spielen ist besonders darauf
zu achten, dass kein Rudermaterial beschadigt wird.

Die Nutzung durch Vereinsmitglieder und Vermietungen erfolgt durch gegensei-
tige Rucksichtnahme.

Nach Benutzung des Aussencheminées ist dieses zu reinigen und die Asche an
dem daflr bestimmten Ort zu entsorgen. Nicht mehr verwendetes Holz ist im
Holzlager und die Grillierutensilien sind in gereinigtem Zustand an dem dafir
bestimmten Ort zu versorgen.

Alle Benutzer sind aufgerufen, das Areal sauber und gereinigt zu verlassen.
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IX.

13.

14.

Garderoben
Ordnung in den Garderoben

Die Garderoben durfen nicht mit verschmutzten Trainingsschuhen betreten wer-
den. Uberméssige Verschmutzungen sind durch den Verursacher unverziiglich
zu beseitigen.

In der Garderobe darf keine Trainingswasche aufgehangt und gelagert werden.

Schuhe, die in der Garderobe verbleiben, sind auf die dafir bereitgestellten
Roste und Gestelle zu stellen.

Liegengebliebene Gegenstande und Kleidungsstlicke kdnnen von der Leitung
Bootshaus eingesammelt und weggeraumt werden. Meldet sich innert natzlicher
Frist niemand, werden die Gegenstande entsorgt.

Duschanlagen

Die Duschanlagen sind sauber zu halten. Es ist auf einen sparsamen Wasserverbrauch
zu achten.

15.

Wertsachenschliessfacher

In den Garderoben stehen einzelne Schliessfacher zur Verfigung. In den Schliessfa-
chern durfen keine leicht entzindbaren Stoffe und keine verderbliche Ware gelagert
werden. Die Schliessfacher sind nach dem Training wieder freizugeben und durfen nicht
dauerhaft belegt werden.

X.

16.

Inkrafttreten dieses Reglements
Inkraftsetzung

Dieses Reglement mit beiliegendem Anhang 6: Reglement Uber die Vermietung
des Bootshausareals tritt mit der Genehmigung durch die Generalversammlung
vom 3. Marz 2021 mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Dieses Reglement ersetzt das Bootshausreglement vom 1. Februar 2013.
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Anhang 6 — Reglement uiber die Vermietung des Bootshausareals

Reglement uber die Vermietung des Bootshausareals

Dieses Reglement wurde anlasslich der Generalversammlung vom
3. Marz 2021 genehmigt.
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l. Vermietung Bootshaus
1. Zweckbestimmung

a. Das Bootshausareal oder Teile davon konnen an Mitglieder oder Dritte fur ge-
sellschaftliche Anlasse vermietet werden. Vereinsinterne Anlasse sowie der Ru-
derbetrieb haben stets Vorrang.

b. Die Untervermietung ist nicht erlaubt.

2. Sperrzeiten

FiUr externe Vermietungen ist der Seeclub grundsatzlich wahrend der Sempacher Som-
merferien gesperrt (Ferienkalender der Volksschule). Vermietungen an Vereinsmitglie-
der bleiben unter Vorbehalt einer Bewilligung durch den Vorstand maoglich.

3. Ansprechperson

Ansprechperson fur Vermietungen ist die Leitung Bootshaus oder eine andere fur die
Bootshausadministration bezeichnete Person.

4. Platzangebot

Der Clubraum bietet bei Bestuhlung Platz fur max. 60 Personen und ohne Bestuhlung
fur max. 100 Personen.

5. Ubergabe der Mietsachen und Haftung

Die Ubergabe, Nutzung, Riickgabe sowie Haftung der Mietsache erfolgen geméss
Hausordnung. Diese ist Bestandteil jedes Mietvertrages.

Il. Miettarife
Benutzungstarif fur Vereinsmitglieder
Ganzer Tag (12 Std.) CHF 250
Ruckgabe der Mietsache bis spatestens um 9 Uhr des Folgetages.
Miettarif fiir Drittpersonen

ganzer Tag (12 Std): CHF 600
halber Tag (max. 4 Std.) CHF 350

Ruckgabe der Mietsache bis spatestens um 9 Uhr des Folgetages.
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Miettarif an Firmen
gemass Reglement Firmenrudern

Miettarifan Sponsoren, Schulen und Vereine
gemass Vorstandsbeschluss

Miettarif an ortsansassige Vereine
gemass Vorstandsbeschluss

Statuten des Seeclubs Sempach

46



	I. Name und Zweck
	II. Mitgliedschaft
	III. Organisation
	IV. Finanzen
	V. Regattasport
	VI. Haftung
	VII. Revision der Statuten
	VIII. Auflösung des Vereins
	IX. Schlussbestimmungen
	X. Übergangsbestimmungen
	Anhang 1 – Reglement über die Rechte und Pflichten sowie Beiträge
	I. Rechte und Pflichten
	II. Beitragsreglement
	a. Der Vorstand ist vom gesamten Mitgliederbeitrag befreit.
	b. Der Seeclub Sempach erhebt keine Eintrittsgebühren.
	c. Neumitgliedern wird der Jahresbeitrag pro rata in Rechnung gestellt.
	d. Es ist selbstverständlich, dass die Mitglieder die Interessen des Vereins vertreten, Frondienste leisten sowie aktiv am Vereinsleben teilnehmen.

	Anhang 2 – Reglement über die Kostenaufteilung für intern. regattierende Athleten
	I. Allgemeines
	II. Kostenbeiträge
	a. Unterstützungsberechtigt sind grundsätzlich nur etablierte und im Verein integrierte Mitglieder des Seeclubs Sempach.
	b. Unterstützt werden nur Athleten, die im Rahmen von Projekten von Swiss Rowing für Trainingslager oder Regatten aufgeboten werden. Der Vorstand entscheidet auf begründetes Gesuch hin über Ausnahmen.
	c. Unterstützt werden Trainingslager, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung auf internationale Titelwettkämpfe oder internationale Regatten stehen gemäss Planung Spitzensport von Swiss Rowing.
	d. Unterstützt werden Auslandaufenthalte für die Dauer des Titelwettkampfes oder der Regatta sowie die unmittelbare Akklimatisationsphase.
	III. Berechnungsgrundlage
	IV. Kostenteilungsschlüssel

	Anhang 3 – Organisationsreglement
	I. Organisation
	II. Zeichnungsberechtigungen
	1. Rechtsverbindliche Unterschrift
	2. Verträge und Bankbeziehungen

	a. Für den Abschluss von Verträgen sowie die Ausgestaltung der Bankbeziehungen zeichnen ein Mitglied des Präsidiums zusammen mit der Leitung Finanzen kollektiv zu zweien.
	b. Sowohl das Präsidium und die Leitung Finanzen haben jederzeit die Möglichkeit, sich über e-Banking Applikationen ein Bild der Finanzlage zu machen.
	3. Zahlungsverkehr

	a. Der termingerechte Zahlungsverkehr wird durch die Leitung Finanzen besorgt.
	b. Verbindlichkeiten bedürfen vor ihrer Bezahlung des Visums des jeweils für das Ressort verantwortlichen Vorstandsmitglieds. Danach ist die Leitung Finanzen ermächtigt, den Zahlungsauftrag zu erstellen und auszulösen („Vier-Augen-Prinzip“).
	4. Anträge und Gesuche
	5. Korrespondenz


	Anhang 4 – Reglement über den Ruder- und Trainingsbetrieb
	I. Grundlagen
	II. Allgemeines
	1. Grundsatz
	2. Schwimmkundigkeit und verursachte Beschädigungen
	3. Versicherungsnachweis

	III. Bootsbenützung, Lagerung, Reinigung und Bootsschäden
	4. Bootspark
	5. Privatbote
	6. Bootszuteilung Leistungssport
	7. Ausfahrten mit Gästen
	8. Bootslagerung
	9. Private Bootsplätze
	10. Bootsreinigung
	11. Schäden an Vereinsbooten

	IV. Motorboote und Fahrzeuge
	12. Motorboote

	a. Die vereinseigenen Motorboote dürfen nur mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Leitung Leistungssport & Material benutzt werden.
	b. Die Motorboote dürfen nur bei Training oder bei Wettkämpfen eingesetzt werden (s. Verfügung der Behörde in den Schiffsausweisen: Ausnahmebewilligung Sempachersee).
	c. Über die Motorbootbenützung wird ein Fahrtenbuch geführt.
	d. Die Verkehrsvorschriften sind von den Motorbootlenkern zu beachten.
	e. Sämtliche Treibstoffe und Öle für die Motorboote sind im dafür vorgesehenen Behälter zu lagern. Im Bootshaus dürfen keine Treibstoffe gelagert werden.
	13. Bootsanhänger

	a. Der Bootsanhänger steht in erster Linie für den Besuch von Regatten oder Wanderfahrten zur Verfügung.
	b. Zur Koordination des Anhängereinsatzes erstellt die Leitung Leistungssport & Material einen Jahres-Einsatzplan. Dieser Einsatzplan geht allen anderen Ansprüchen auf Anhängerbenutzung vor.
	c. Auf Anfrage kann die Leitung Leistungssport & Material die Anhängerbenutzung für Trainingszwecke oder andere Einsätze bewilligen.
	V. Ruderbetrieb
	14. Allgemeines

	a. Nach dem Training sind alle Materialien (Boote, Ruder, Bootsböcke, Lappen, Trinkflaschen etc.) zu versorgen und die Bootshallentore zu schliessen.
	b. Vor dem Verlassen des Bootshauses ist darauf zu achten, dass die Tore geschlossen und der Hauptschalter ausgeschaltet sind.
	c. In der kalten Jahreszeit sind die Bootshallentore während den Ausfahrten aus wärmetechnischen Gründen zu schliessen.
	15. Logbucheintrag
	16. Sicherheitshandbuch
	17. Binnenschifffahrt
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	f. Für sämtliche Vermietungen gelten die vertraglichen Abmachungen zur Bootshausvermietung. Die Mietgebühren sind in einem speziellen Anhang zu diesem Reglement geregelt (s. Anhang: Reglement über die Vermietung des Bootshausareals).
	8. Küche

	a. Die Küche ist Bestandteil der Clubstube. Küche ist in sauberem und aufgeräumtem Zustand zu hinterlassen.
	b. Es dürfen keine privaten Vorräte, Resten oder Gerätschaften in der Clubstube oder Küche deponiert werden. Wer einen Anlass durchführt oder eine Mahlzeit zubereitet, bringt seine Zutaten selber mit und ist für die Restenentsorgung selber besorgt.
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	VIII. Wiese und Bootssteg
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